jusline”’

»» Recht. Schnell

Sie kdnnen die QR Codes niitzen um spater wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 42a ASVG Besondere
Auskunftspflicht der Inhaber
(Bevollmachtigten) von

knappschaftlichen und diesen
gleichgestellten Betrieben

ASVG - Allgemeines Sozialversicherungsgesetz

@ Berucksichtigter Stand der Gesetzgebung: 16.01.2026

8 42a.

Die Inhaber (Bevollmachtigten) von knappschaftlichen und diesen gleichgestellten Betrieben sind verpflichtet, der
Versicherungsanstalt o6ffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau jene nichtknappschaftlichen Betriebe
bekanntzugeben, die mit Arbeiten im Bereich des knappschaftlichen oder gleichgestellten Betriebes befal3t sind; sie
sind ferner verpflichtet, der Versicherungsanstalt 6ffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau alle fir die
Feststellung der Versicherungszugehdrigkeit nach § 15 Abs. 4 erforderlichen Auskinfte Gber die Art der im Bereich des
knappschaftlichen oder gleichgestellten Betriebes vergebenen Arbeiten zu erteilen. & 42 gilt entsprechend.

In Kraft seit 01.01.2020 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/asvg/paragraf/42a
https://www.jusline.at/gesetz/asvg/paragraf/15
https://www.jusline.at/gesetz/asvg/paragraf/42
file:///

	§ 42a ASVG Besondere Auskunftspflicht der Inhaber (Bevollmächtigten) von knappschaftlichen und diesen gleichgestellten Betrieben
	ASVG - Allgemeines Sozialversicherungsgesetz


